
Besondere Bedingungen*) und Risikobeschreibungen
für Bauunternehmen (Bauhauptgewerbe) H 3012/10

1 Versichert ist

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfol-
genden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers als Unternehmer des im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen beschriebenen Be-
triebes.

2 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers
und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichti-
gung des versicherten Betriebes oder eines Teiles dessel-
ben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;

2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden,
die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen ver-
ursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß der Reichs-
versicherungsordnung handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder in-
folge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden.

3 Mitversichert ist

auch die gesetzliche Haftpflicht

3.1 als Eigentümer, Mieter, Pächter, Nutznießer von
Grundstücken (nicht jedoch Luftlandeplätzen), Gebäuden
oder Räumlichkeiten, die ausschließlich für Zwecke des
versicherten Betriebes/Berufes oder für Wohnzwecke des
Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen
benutzt werden.

Dabei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

3.1.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unter-
nehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Repara-
turen, Abbruch-, Grabearbeiten) auf den Grundstücken bis
zu einer Bausumme von 30.000 DM je Bauvorhaben. Wird
dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (§ 2 AHB);

3.1.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer die-
ser Grundstücke aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versiche-
rung bis zum Besitzwechsel bestand;

3.1.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reini-
gung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grund-
stücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie
aus Anlaß der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben
werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß der Reichs-
versicherungsordnung handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder in-
folge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden;

3.1.4 der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigen-
schaft (§ 7 AHB);

3.2 aus Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige, die
ausschließlich für den versicherten Betrieb bestimmt sind
(z.B. Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, Kin-
dergärten u.dgl.), aus Überlassen von Plätzen, Räumen und
Geräten an die Betriebssportgemeinschaft. Nicht versi-
chert ist jedoch die Haftpflicht aus der Betätigung der Be-
triebssportgemeinschaft sowie die persönliche Haftpflicht
der Mitglieder aus ihrer Betätigung in dieser;

3.3 aus Sicherheitseinrichtungen (z.B. Feuerschutz).

4 Risikobegrenzungen

4.1 Von der Versicherung ausgenommen und besonders zu
versichern ist,

was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung
gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risiko-
beschreibungen mitversichert ist, insbesondere die Haft-
pflicht aus

4.1.1 Tätigkeiten, Eigenschaften und Rechtsverhältnissen,
die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf eigen, noch
sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind;

4.1.2 der Abgabe von Wärme, Strom, Gas und Wasser;

4.1.3 Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von
Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung zu Großhandels-
zwecken sowie aus Veranstalten oder Abbrennen von
Feuerwerken;

4.1.4 Besitz oder Betrieb von Bahnen, außer Seil-, Schwe-
be- und Feldbahnen zur Beförderung von Sachen auf Be-
triebsgrundstücken;

4.1.5 dem Verändern der Grundwasserverhältnisse.

4.2 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und
Wasserfahrzeuge (s. aber auch Ziff. 6.1)

4.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhän-
gers verursachen.

*) Bei den umrandeten Bestimmungen handelt es sich um Besondere Bedingungen, genehmigt durch Verfügung des
Bundesaufsichtsamts für das Versicherungswesen.
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4.2.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die
sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in An-
spruch genommen werden.

4.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen
Versicherten.

4.2.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 4.2.1 und 4.2.2 genannten
Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Be-
sitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei
nicht in Betrieb gesetzt wird.

4.3 Luftfahrzeuge

4.3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Luftfahrzeugs verursachen oder für die sie
als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeugs in Anspruch
genommen werden.

4.3.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen
Versicherten.

4.3.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-
rung von Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge,
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahr-
zeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt wa-
ren,

b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder
Luftfahrzeugteilen,

und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit die-
sen beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen son-
stiger Schäden durch Luftfahrzeuge.

4.4 Nicht versichert wird die Haftpflicht

aus Schäden an Kommissionsware.

5 Außerdem gilt für

5.1 Brand- und Explosionsschäden

Bei Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit
brennbaren oder explosiblen Stoffen ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

5.2 Bergschäden

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche

a) wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG),
soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grund-
stücken, deren Bestandteilen und Zubehör;

b) wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des
§ 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

5.3 Einschluß von Schäden an Erdleitungen und elektri-
schen Frei- und Oberleitungen

a) Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Schä-
den an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Was-
serleitungen, Gasrohre und andere Leitungen), sowie an
elektrischen Frei- und Oberleitungen einschließlich der
sich daraus ergebenden Folgeschäden.

Abweichend von § 4 Ziff. I 6 b AHB schließt der Versi-
cherungsschutz auch die gesetzliche Haftpflicht wegen
Tätigkeitsschäden an solchen Leitungen ein.

b) der Versicherungsnehmer hat bei jedem Schadenereig-
nis von der Schadenersatzleistung 20 %, mindestens
100,-- DM, höchstens 5.000,-- DM, selbst zu tragen.

Die Selbstbeteiligung erhöht sich auf 25 %, mindestens
500,-- DM, höchstens 15.000 DM, wenn der Versicherungs-
nehmer oder sein Bevollmächtigter vor Beginn der Ar-
beiten sich nicht bei den zuständigen Stellen nach der Lage
und dem Verlauf der Erdleitungen erkundigt oder den für
die Baustelle Verantwortlichen nicht über das Ergebnis
seiner Erkundigungen informiert hatte.

c) Die Deckungssumme beträgt für Sach- und Vermögens-
schäden zusammen 100.000 DM je Schadenereignis.
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Deckungs-
summe.

5.4 Einschluß von Tätigkeitsschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 6 b) AHB
- die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die an fremden
Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen
entstanden sind.

Die Ausschlußbestimmungen des § 4 Ziff. I 6 Abs. 3 AHB
(Erfüllungsansprüche) und des § 4 Ziff. II 5 AHB (Schäden
an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen)
bleiben bestehen.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädi-
gung von

a) Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern beim
Be- und Entladen.

Für Container gilt dies auch dann, wenn die Schäden
entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke
des Be- und Entladens.

b) Erdleitungen, elektrischen Frei- und Oberleitungen.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Schadenereignis
von der Schadenersatzleistung 20 %, mindestens
100,-- DM, selbst zu tragen.

Die Deckungssumme beträgt je Schadenereignis
50.000 DM. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser
Deckungssumme.

5.5 Abbruch- und Einreißarbeiten, Sprengungen

a) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Anlaß
von Abbruch- und Einreißarbeiten an Bauwerken sowie von
Sprengungen, sofern nicht eine besondere Vereinbarung
hierüber mit dem Versicherer getroffen worden ist.
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b) Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden
ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, die
entstehen

bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Um-
kreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden
Bauwerks entspricht,

bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis
von weniger als 150 m.

§ 4 Ziff. I 8 AHB bleibt unberührt.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Schadenereignis
von der Schadenersatzleistung 20 %, mindestens
100,-- DM, selbst zu tragen.

5.6 Arbeitsgemeinschaften

Für Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeits-
gemeinschaften gelten, unbeschadet der sonstigen Ver-
tragsbedingungen (insbesondere der Deckungssum-
men), folgende Bestimmungen:

a) Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote
beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des
Versicherungsnehmers an der Arbeitsgemeinschaft
entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partner-
firma die schadenverursachenden Personen oder Sa-
chen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien
usw.) angehören.

b) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben
Haftpflichtansprüche wegen Schäden an den von den
einzelnen Partnern in die Arbeitsgemeinschaft einge-
brachten oder von der Arbeitsgemeinschaft be-
schafften Sachen, gleichgültig, von wem die Schäden
verursacht wurden.

c) Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Part-
ner der Arbeitsgemeinschaft untereinander sowie An-
sprüche der Arbeitsgemeinschaft gegen die Partner
und umgekehrt.

5.7 Hochbau-, Tiefbau-, Straßenbau- und Abbruchbetriebe

a) Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. I 5 und
§ 4 Ziff. I 8 AHB - Haftpflichtansprüche wegen Senkungen
eines Grundstückes (auch eines darauf errichteten Werkes
oder eines Teiles eines solchen), Erschütterungen infolge
Rammarbeiten oder Erdrutschungen.

Hinsichtlich Sachschäden gilt dies jedoch nur, falls diese
an einem Grundstück und/oder den darauf befindlichen
Gebäuden oder Anlagen entstehen und es sich hierbei
nicht um das Baugrundstück selbst handelt.

Soweit der vorstehende Einschluß auch Schäden durch
Umwelteinwirkung umfaßt, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

b) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden
durch Unterfangungen und Unterfahrungen.

c) Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

(1) Sachschäden an den zu unterfangenden und unterfah-
renden Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen oder An-
lagen gemäß § 4 Ziff. I 5 oder § 4 Ziff. I 6 b) AHB;

(2) Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrund-
bahn-Bau (auch bei offener Bauweise);

(3) Planungs- und Bauleitungstätigkeit, soweit die Bauvor-
haben nicht vom Versicherungsnehmer ausgeführt wer-
den.

5.8 Verwendung von Laser und Laseranlagen

Eingeschlossen ist - in teilweiser Abweichung von § 4
Ziff. I 7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden,
die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang
stehen mit Laseranlagen und Laserstrahlen.

§ 4 Ziff. I 8 AHB bleibt unberührt.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche

- wegen genetischer Schäden,

- aus Schadenfällen von Personen, die - gleichgültig für wen
oder in wessen Interesse - aus beruflichem oder wissen-
schaftlichem Anlaß im Betrieb des Versicherungs-
nehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von La-
serstrahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen
haben. Dies gilt nur hinsichtlich der Folgen von Per-
sonenschäden.

5.9 Auslandsschäden

1 Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB -
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen

im Ausland vorkommender Schadenereignisse

aus Anlaß von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme
an Ausstellungen und Messen;

durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die ins
Ausland gelangt sind, ohne daß der Versicherungs-
nehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen.

(Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der
Haftpflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten, z.B.
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger
u.dgl.)

2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Ar-
beitsunfällen von Personen, die vom Versicherungs-
nehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durch-
führung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus
Arbeitsunfällen, die den Bestimmungen der Reichsver-
sicherungsordnung unterliegen (s. § 4 Ziff. I 3 AHB).

3 Bei Schadenereignissen in den USA und Kanada wer-
den - abweichend von § 3 Ziff. II 4 AHB - die Aufwen-
dungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf
die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reise-
kosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das
gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben An-
sprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbe-
sondere punitive oder exemplary damages.
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4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Deutscher
Mark. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der DM-Betrag bei einem
inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

5 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, an-
deren feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beru-
hen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

Bei Personenschäden in USA/Kanada hat der Versiche-
rungsnehmer je Schadenereignis 20.000 DM selbst zu tra-
gen. Der Selbstbehalt gilt in diesem Fall auch für die in
Ziff. 3 genannten Kosten.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Mitversicherung der
gesetzlichen Haftpflicht wegen im Ausland vorkommender
Schadenereignisse

- durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer dorthin
geliefert hat oder dorthin hat liefern lassen;

- aus Montagearbeiten, Wartungsarbeiten (auch Inspektion
und Kundendienst) und Reparaturarbeiten.

6 Bei Mitversicherung der nachstehend
aufgeführten Risiken gilt für

6.1 Halten und Führen von nicht zulassungs- und nicht
versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen

(Kfz mit nicht mehr als 6 km/h; selbstfahrende Arbeitsma-
schinen mit nicht mehr als 20 km/h; Kfz und Anhänger, die
nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren).

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in
§ 1 Ziff. 2 b und in § 2 Ziff. 3 c AHB.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versi-
cherungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht
die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem
Versicherungsnehmer, dem Halter oder Eigentümer be-
stehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei
dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen
durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahr-
zeug geführt hat.

6.2 Einschluß von Unterfangungs- und
Unterfahrungsschäden

Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. I 5, § 4
Ziff. I 6 b) und § 4 Ziff. I 8 AHB - Haftpflichtansprüche wegen
Sachschäden an den zu unterfangenden und unterfahren-
den Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen und Anlagen.

Soweit der vorstehende Einschluß auch Schäden durch
Umwelteinwirkung umfaßt, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

Die Ausschlußbestimmungen des § 4 Ziff. I 6 Abs. 3 und des
§ 4 Ziff. II 5 AHB bleiben bestehen.

6.3 Einschluß von Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 6 b) AHB
- die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von

Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern beim
Be- und Entladen.

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versi-
cherungsschutz, wenn diese entstehen beim Abheben
von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch
Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleibt ge-
mäß § 4 Ziff. I 6 b) AHB die Beschädigung der Ladung
von Fahrzeugen und Containern.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Schadenereignis
von der Schadenersatzleistung 20 %, mindestens
100,-- DM, selbst zu tragen.

6.4 Halter von Hunden, Pferden oder anderen Tieren

6.4.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen (AHB) und der nachfolgenden Bestim-
mungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Halter des im Versicherungsschein und seinen
Nachträgen beschriebenen Tieres.

6.4.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tier-
hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist.

6.4.3 Besondere Bedingung für Auslandsdeckung in der
Hundehalter-Haftpflichtversicherung bei vorüberge-
hendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr.

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB -
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Deutscher
Mark.

Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der DM-Betrag bei einem inlän-
dischen Geldinstitut angewiesen ist.

6.5 Generalunternehmertätigkeit

Nicht versichert ist die Haftpflicht des Subunternehmers.
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